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§ 17 Gesamtschule

(1) Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die 
ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I füh-
ren.

(2) Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe 
(Sekundarstufe II).

(3) Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt. Der leis-
tungsdifferenzierte Unterricht kann binnendifferenziert im Klassenverband oder in Kursen erteilt 
werden. Für den Unterricht nach Neigung werden Kurse gebildet. Andere Unterrichtsformen kön-
nen für begrenzte Zeit an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband und in Kursen treten. Der 
Unterricht für Schülerinnen und Schüler im zehnten Jahr der Vollzeitschulpflicht, die für den Über-
gang in Ausbildung und Beruf einer besonderen Förderung bedürfen, kann insbesondere durch die 
Zusammenarbeit der Schule mit außerschulischen Partnern abweichend von der Stundentafel gestal-
tet werden.

(4) An der Gesamtschule werden in der Sekundarstufe I der Hauptschulabschluss, der Hauptschul-
abschluss nach Klasse 10 und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Mit dem 
mittleren Schulabschluss wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Berechti-
gung zum Besuch der Einführungsphase, für Schülerinnen und Schüler mit besonders guten Leis-
tungen auch zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erteilt.

§ 17a Sekundarschule

(1) In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu 
unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf 
vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsaus-
bildung fortzusetzen.

(2) Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie gewährleistet in allen Organisationsfor-
men auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule 
oder einem Berufskolleg sicher.

(3) Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt. Andere Unterrichtsformen können
für begrenzte Zeit an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband und in Kursen treten. In den 
Klassen 5 und 6 findet der Unterricht in integrierter und binnendifferenzierender Form statt. Ab der 
Klasse 7 kann der Unterricht integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungs-



gängen (kooperativ) erteilt werden. Bei Einrichtung von zwei Bildungsgängen werden diese auf der 
Grundlage unterschiedlicher Anforderungsebenen gebildet. Die Grundebene orientiert sich an den 
Anforderungen der Hauptschule und der Realschule, die Erweiterungsebene an denen der Realschu-
le und des Gymnasiums. Bei teilintegrierter oder kooperativer Unterrichtsorganisation kann der Un-
terricht teilweise in gemeinsamen Lerngruppen erteilt werden.

(4) An der Sekundarschule werden der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Mit dem mittleren Schulab-
schluss wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Berechtigung zum Besuch 
der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, für Schülerinnen und Schüler mit besonders gu-
ten Leistungen auch zum Besuch der Qualifikationsphase erteilt.

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I - APO-S I

§ 19 Gesamtschule

(1) Englisch wird ab Klasse 5 als erste Fremdsprache fortgeführt. Eine moderne Fremdsprache oder 
Latein ist ab Klasse 6 als zweite Fremdsprache anzubieten. Ab Klasse 8 wird eine weitere Fremd-
sprache als zweite oder dritte Fremdsprache angeboten. § 5 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Das Angebot für den Wahlpflichtunterricht umfasst ab Klasse 6 die zweite Fremdsprache sowie 
ab Klasse 6 oder 7 den Lernbereich Arbeitslehre und den Lernbereich Naturwissenschaften. Der 
Lernbereich Darstellen und Gestalten kann nach Entscheidung der Schulkonferenz zusätzlich ange-
boten werden.

(3) Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für einen oder mehrere der folgenden Zwecke ver-
wendet:

1. für die Intensivierung der individuellen Förderung der Kompetenzen in Deutsch, Mathema-
tik, den Naturwissenschaften, den Fremdsprachen und dem Fach des Wahlpflichtunterrichts, 
insbesondere, wenn damit Abschlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die Möglichkeiten 
der Schülerin oder des Schülers zum Übergang von der Schule in den Beruf verbessert wer-
den können,

2. für eine Fremdsprache gemäß Absatz 1 Satz 3,

3. für erweiterte Angebote in den Fächern der Stundentafel, 

4. für berufsorientierende Angebote und für Fächer oder Fächerkombinationen im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen und im  gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlichen 
Schwerpunkt; Schulen können außerdem Fächer oder Fächerkombinationen im künstleri-
schen Schwerpunkt anbieten.

Die Schulkonferenz beschließt dafür Grundsätze auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-
ters.

(4) Der Unterricht auf zwei Anspruchsebenen (Grundebene, Erweiterungsebene) beginnt in Mathe-
matik und in Englisch in Klasse 7, in Deutsch in Klasse 8 oder in Klasse 9, in einem der Fächer 
Physik oder Chemie in Klasse 9. In der ersten Klasse der Fachleistungsdifferenzierung beginnt der 
leistungsdifferenzierte Unterricht spätestens im zweiten Schulhalbjahr. Die Fachleistungsdifferen-
zierung kann in einzelnen Fächern in Form der Binnendifferenzierung in gemeinsamen Lerngrup-
pen oder in Kursen der äußeren Fachleistungsdifferenzierung (Grundkurse, Erweiterungskurse) er-



folgen; in den jeweiligen Fächern können jahrgangsweise auch unterschiedliche Differenzierungs-
formen gewählt werden. Das Differenzierungskonzept ist Teil des Schulprogramms.

(5) Klassenarbeiten werden in den Fächern Deutsch und Mathematik, den Fremdsprachen und im 
Fach des Wahlpflichtunterrichts geschrieben.

§ 20 Sekundarschule

(1) Englisch wird ab Klasse 5 als erste Fremdsprache fortgeführt. Eine moderne Fremdsprache oder 
Latein ist ab Klasse 6 als zweite Fremdsprache anzubieten. Ab Klasse 8 wird eine weitere Fremd-
sprache als zweite oder dritte Fremdsprache angeboten. § 5 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Das Angebot für den Wahlpflichtunterricht umfasst ab Klasse 6 die zweite Fremdsprache sowie 
ab Klasse 6 oder 7 mindestens eines der folgenden Angebote: Lernbereiche Arbeitslehre, Naturwis-
senschaften oder Fächer oder Fächerkombinationen mit gesellschaftswissenschaftlich-wirtschafts-
wissenschaftlichem, mathematisch-naturwissenschaftlichem oder mit künstlerisch-musischem 
Schwerpunkt.

(3) Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für einen oder mehrere der folgenden Zwecke ver-
wendet:

1. für die Intensivierung der individuellen Förderung der Kompetenzen in Deutsch, Mathema-
tik, den Naturwissenschaften, den Fremdsprachen und dem Fach des Wahlpflichtunterrichts, 
insbesondere, wenn damit eine Klassenwiederholung oder ein Bildungsgangwechsel  ver-
mieden,  Abschlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die Möglichkeiten der Schülerin 
oder des Schülers zum Übergang von der Schule in den Beruf verbessert werden können,

2. für eine Fremdsprache gemäß Absatz 1 Satz 3,

3. für erweiterte Angebote in den Fächern der Stundentafel,

4. für berufsorientierende Angebote und für Fächer oder Fächerkombinationen im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen und im  gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlichen  
Schwerpunkt; Schulen können außerdem Fächer oder Fächerkombinationen im künstleri-
schen Schwerpunkt anbieten.

Die Schulkonferenz beschließt dafür Grundsätze auf Vorschlag deSchulleiterin oder des Schullei-
ters.

(4) Klassenarbeiten werden in den Fächern Deutsch und Mathematik, den Fremdsprachen und im 
Fach des Wahlpflichtunterrichts geschrieben.

(5) In der Sekundarschule in der integrierten Form beginnt der Unterricht mit weiteren Maßnahmen 
der Binnendifferenzierung auf zwei Anspruchsebenen (Grundebene, Erweiterungsebene) in Mathe-
matik und in Englisch in Klasse 7, in Deutsch in Klasse 8 oder in Klasse 9, in einem der Fächer 
Physik oder Chemie in Klasse 9. Die Entscheidungen trifft die Schulkonferenz.

(6) In der Sekundarschule in der teilintegrierten Form wird Absatz 5 mit der Maßgabe angewandt, 
dass der Unterricht auf den beiden Anspruchsebenen in der Regel in äußerer Fachleistungsdifferen-
zierung erteilt wird.

(7) In der Sekundarschule in kooperativer Form wird der Unterricht ab der Klasse 7 nach Bildungs-
gängen getrennt erteilt. Am Ende der Klasse 6 entscheidet die Versetzungskonferenz unter Berück-



sichtigung des Leistungsstandes und der Entwicklung nach Beratung der Eltern, in welchem der an-
gebotenen Bildungsgänge die Schülerin oder der Schüler die Schullaufbahn fortsetzen kann. Die in 
der Klasse 6 in der zweiten Fremdsprache erbrachten Leistungen sind beim Übergang in den Bil-
dungsgang des Gymnasiums zu berücksichtigen. Beim Übergang in die anderen Bildungsgänge 
können sie zum Ausgleich auch für ein Fach nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 herangezogen werden.

(8) Für die Bildungsgänge der Sekundarschule in kooperativer Form gilt:

1. Für die kooperative Form mit drei Bildungsgängen gilt ab Klasse 7 für den Hauptschulbil-
dungsgang § 14, für den Realschulbildungsgang § 15 und für den gymnasialen Bildungs-
gang § 17 entsprechend. In Klasse 10 des Bildungsgangs Gymnasium wird der Unterricht in 
den Kernfächern und im Wahlpflichtunterricht fortgesetzt. Absatz 4 bleibt unberührt.

2. In der Sekundarschule mit zwei Bildungsgängen wird der Unterricht ab Klasse 7 in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik, in der Fremdsprache und im Lernbereich Naturwissenschaften 
sowie in den bildungsgangspezifischen Lernbereichen Gesellschaftslehre und Arbeitslehre 
nach Bildungsgängen der Grund- und Erweiterungsebene getrennt erteilt. In den übrigen Fä-
chern kann der Unterricht auch in gemeinsamen Lerngruppen erteilt werden.
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